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1. Fachplanung

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und 
in dessen Umsetzung das Bayerische Naturschutz
gesetz (BayNatSchG) verstehen die Landschafts
planung als die Fachplanung des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, indem sie zur Aufgabe 
machen, die Erfordernisse und Maßnahmen zur 
Verwirklichung der Ziele und des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege darzustellen. Diese 
Fachplanung ist auf drei Ebenen durchzuführen, 
die überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen 
sind für den Bereich eines Bundeslandes im Land
schaftsprogramm und für Teüe des Landes in 
Landschaftsrahmenplänen, die örtlichen Erforder
nisse und Maßnahmen in Landschaftsplänen dar
zustellen bzw. in Grünordnungsplänen festzuset
zen (Art. 3 BayNatSchG).

1.1 Naturschutz und Landschaftspflege

Was unter Naturschutz und Landschaftspflege zu 
verstehen ist, definiert § 1 BNatSchG. Danach 
wird nicht etwa zwischen Naturschutz zum einen 
und Landschaftspflege zum anderen unterschie
den. Es handelt sich dabei vielmehr um ein Be
griffspaar, wonach Aufgabe der Schutz, die Pflege 
und die Entwicklung von Natur und Landschaft 
im besiedelten und unbesiedelten Bereich ist. Die 
Aufgabe der Landschaftsplanung ist damit eine 
flächendeckende Darstellung der Erfordernisse 
und Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, ein Erfassen der gesamten 
Landschaft.
Die Erfordernisse und Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur, welche 
die Landschaftsplanung aufzuzeigen hat, beziehen 
sich auf
— die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes als 

Ganzes, also auf die Funktionsfähigkeit der 
einzelnen Ökosysteme,

— die NutzungsfäWgkeit der einzelnen Naturgüter 
wie Boden, Wasser oder Luft, also auf die na
türlichen Ressourcen der Landschaft für den 
Menschen,

— die Pflanzen- und Tierwelt, also auf den Ar
ten- und Biotopschutz,

— die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur 
und Landschaft, also auf die Erholungsfunk
tion für den Menschen.

Nach § 1 BNatSchG dienen Naturschutz und 
Landschaftspflege der nachhaltigen Sicherung von 
Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des 
Menschen und als Voraussetzung für seine Erho
lung in Natur und Landschaft. Anläßlich der No
vellierung des Bundesnaturschutzgesetzes ist zu 
prüfen, ob dieser anthropozentrische Auftrag 
nicht zugunsten des Eigenwerts der Natur einer 
Relativierung bedarf.

*) Vortrag auf dem ANL-Seminar „Landschaftsplanung 
in der Bauleit- und Flurbereinigungsplanung am 
28.—30. Juni 1988 in Bad Windsheim.

1.2 Querschnittsorientierte Planung

Wie »querschnittsorientiert« die Aufgaben der 
Landschaftsplanung sind, ergibt sich insbesondere 
aus den Grundsätzen des § 2 BNatSchG, nach de
nen die Ziele des Naturschutzes und der Land
schaftspflege zu verwirklichen sind. Wenn nicht 
nur wüdwachsende Pflanzen und wüdlebende Tie
re zu schützen und zu pflegen sind, sondern u. a. 
der Boden zu erhalten, Gewässer vor Verunreini
gungen zu schützen, Luftverunreinigungen und 
Lärmeinwirkungen gering zu halten, Beeinträchti
gungen des Klimas auszugleichen oder zu min
dern, historische Landschaftsteüe zu erhalten sind, 
dann berühren die Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege die Aufgabenbereiche ande
rer Verwaltungen wie die der Land- und Forst
wirtschaft, der Wasserwirtschaft oder der Denk
malspflege.

1.3 Fachliche Planung

Die Landschaftsplanung ist aber auch fachliche
Planung
— des klassischen Naturschutzes, da es um den 

Schutz, die Pflege und die Entwicklung von 
Schutzgebieten geht, wie sie der 4. Abschnitt 
des Bundesnaturschutzgesetzes benennt,

— des Arten- und Biotopschutzes, da Maßnah
men zum Schutz und zur Pflege der heimi
schen Tier- und Pflanzenwelt darzustellen sind,

— zur Minimierung und zum Ausgleich von Ein
griffen in Natur und Landschaft,

— für die freiraumbezogene Erholung.

2. Abwägungsgebot

Mit jeder Planung ist eine Abwägung unter
schiedlicher Ziele, Interessen, Aufgaben und Maß
nahmen verbunden. Das güt insbesondere für die 
Landschaftsplanung, da sie dem gesetzlichen Auf
trag gerecht werden muß, daß die Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege unter
einander und mit sonstigen Anforderungen der 
Gesellschaft an Natur und Landschaft abzuwägen 
sind (§ 1 Abs. 2 BNatSchG). Naturschutz und 
Landschaftspflege haben also grundsätzlich keinen 
Vorrang vor anderen Ansprüchen an die Land
schaft. Ein Vorrang ist Belangen des Naturschut
zes und der Landschaftspflege allerdings dann ein
zuräumen, wenn bei Konflikten zwischen ökologi
scher Belastbarkeit und ökonomischen Erforder
nissen eine wesentliche und langfristige Beein
trächtigung der natürlichen Lebensgrundlagen des 
Menschen droht (s. Landesentwicklungsprogramm 
1984, Teü A I4).
Die Abwägung zwischen einzelnen Naturschutzbe
langen und die Entscheidung für eine bestimmte 
Handlungsmaxime sind wesentlichste Aufgaben 
der Landschaftsplanung. Konkret heißt das, daß 
für bestimmte Flächen des Planungsgebietes fest
gelegt werden muß, ob sie z. B. einer natürlichen 
Sukzession überlassen oder zum Erhalt einer viel
fältigen Artengemeinschaft bzw. einzelner bedroh
ter Arten gepflegt werden sollen. Daß dies dann
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zu Reaktionen von Naturschutzverbänden, die 
sektorale Interessen verfolgen, führen kann, mag 
folgendes Beispiel zeigen. In Oberbayern wurde 
als Entwicklungsziel einer abgefrästen Hochmoor
lage von den Naturschutzbehörden die Renaturie- 
rung des Hochmoors vorgesehen. Dem widerset
zen sich Ornithologen, die einen Moorsee für die 
Vogelwelt wollen.

3. Planungshoheit der Gemeinden

Den Gemeinden muß nach Art. 28 Abs. 2 Satz 
1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland das Recht gewährleistet sein, alle An
gelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rah
men der Gesetze in eigener Verantwortung zu re
geln. Nach Art. 11 Abs. 2 der Verfassung des 
Freistaates Bayern (BV) haben die Gemeinden 
das Recht, ihre eigenen Angelegenheiten im Rah
men der Gesetze selbst zu ordnen und zu verwal
ten. In den eigenen Wirkungskreis der Gemeinden 
fallen nach Art. 83, Abs. 1 BV u. a. der örtüche 
Verkehr nebst Straßen- und Wegebau, Ortspla
nung und Wohnungsbau.
Diese verfassungsrechtlichen Bestimmungen kon
kretisiert die Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO), wonach den Gemeinden in ihrem 
Gebiet die Erfüllung aller öffentlichen Aufgaben 
zusteht (Art. 6). Der eigene Wirkungskreis der 
Gemeinden umfaßt alle Angelegenheiten der örtli
chen Gemeinschaft (Art. 83 Abs. 1 BV, Art. 7 
Abs. 1 GO). Im eigenen Wirkungskeis sollen die 
Gemeinden die öffentlichen Einrichtungen schaf
fen und erhalten, die nach den örtlichen Verhält
nissen für das wirtschaftliche, soziale und kulturel
le Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind (Art. 
57 Abs. 1 GO).
Dem verfassungsrechtlich vorgegebenen allseitigen 
örtlichen Wirkungskreis der Gemeinden entspre
chend wurde mit dem Bundesbaugesetz und dem 
Bayerischen Naturschutzgesetz den Gemeinden 
die Planungshoheit für die Bauleitplanung und die 
örtliche Landschaftsplanung übertragen. Nach 
dem Baugesetzbuch (BauGB) haben die Gemein
den die Bauleitpläne in eigener Verantwortung 
aufzustellen, sobald und soweit es für die städte
bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich 
ist (§ 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 Satz 1). Nach Art. 
3 Abs. 2 Satz 2 BayNatSchG sind Landschafts
plan und Grünordnungspläne von der Gemeinde 
auszuarbeiten und aufzustellen, sobald und soweit 
dies aus Gründen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege erforderlich ist. Mit der Über
tragung von Bauleitplanung und örtlicher Land
schaftsplanung als Selbstverwaltungsaufgabe unter
liegt die Gemeinde bei der Wahrnehmung der Pla
nungshoheit nur der Rechtsaufsicht der staatüchen 
Instanzen. Die planerischen Entscheidungen trifft 
die Gemeinde im Rahmen der Gesetze nach eige
nem Ermessen.

4. Planungspflicht

Aus der Planungshoheit ergibt sich auch eine 
Planungspflicht. Dabei hat der Gesetzgeber darauf 
verzichtet, ein eigenes Instrumentarium zur 
Durchsetzung der Planungspflicht im Bundesbau
gesetz oder im Bayerischen Naturschutzgesetz zu 
schaffen. Das war auch nicht erforderlich, da die 
Maßnahmen der Kommunalaufsicht in der Ge- 
meindeordnung ausreichend geregelt sind. So hat 
die Rechtsaufsichtsbehörde die Gemeinde bei 
Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben 
oder Verpflichtungen zur Durchführung der not
wendigen Maßnahmen aufzufordern (Art. 112

GO). Kommt die Gemeinde binnen einer ihr ge
setzten angemessenen Frist den Anordnungen der 
Rechtsaufsichtsbehörde .nicht nach, so hat diese 
die notwendigen Maßnahmen anstelle der Ge
meinde zu verfügen und zu vollziehen (Art. 113 
GO). In der Praxis wird von einer Ersatzvornah
me bei der Bauleit- oder Landschaftsplanung aber 
nicht Gebrauch gemacht, nicht zuletzt aus der Er
wägung, daß eine nicht vom Wülen der Gemeinde 
getragene Planung kaum durchsetzbar wäre. Da 
Zwangsmaßnahmen die gedeihliche Zusammenar
beit untergraben und zu einer Verhärtung der 
Fronten führen, versuchen die Rechtsaufsichtsbe
hörden in der Regel mit Erfolg, die Gemeinden 
zur Erfüllung ihrer Planungspflichten zu bewegen 
(vgl. Art. 108 GO). So haben die Regierungen 
Verzeichnisse über Notwendigkeit und Prioritäten 
einer Landschaftsplanung für ihre Regierungsbe
zirke erstellt.
Die aus Baugesetzbuch und Bayerischem Natur
schutzgesetz abzuleitende Planungspflicht engt die 
gemeindliche Planungshoheit in zeitlicher und 
sachlicher Hinsicht ein, da sie der Gemeinde auf
gibt, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu planen 
und das Erforderliche inhaltlich darzustellen bzw. 
festzusetzen. Wenn die Gemeinde Bauleit- und 
Landschaftsplanung »sobald und soweit es erfor
derlich ist« durchzuführen hat, dann ist mit »so
bald« auf die Erforderlichkeit in zeitlicher Hin
sicht, mit »soweit« auf die Erforderlichkeit in in
haltlicher Hinsicht abgestellt. Das Bayerische Na
turschutzgesetz präzisiert das Erfordernis einer 
Landschaftsplanung zusätzlich wie folgt: »Die er
forderlichen Darstellungen und Festsetzungen sind 
insbesondere zu treffen für Bereiche,
1. die nachhaltigen Landschaftsveränderungen 

ausgesetzt sind,
2. die als Erholungsgebiete dienen oder als solche 

vorgesehen sind,
3. in denen Landschaftsschäden vorhanden oder 

zu befürchten sind,
4. die an oberirdische Gewässer angrenzen,
5. die aus Gründen der Wasserversorgung unbe

schadet wasserrechtlicher Vorschriften, zu 
schützen und zu pflegen sind« (Art. 3 Abs. 4 
Satz 2).

5. Akzeptanz

Daß gelungene Landschaftsplanungen zu einer 
breiten Akzeptanz führen, zeigt eine Umfrage, die 
die Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und 
Landschaftsökologie 1986 durch einen Münche
ner Marktforscher ausführen ließ. Dabei wurden 
auch die »positiven Aspekte der Landschaftspla
nung« abgefragt. Hierzu wurden von Gemeinde
räten und Gemeindeverwaltungen u. a. folgende 
Antworten gegeben:
Die Landschaftsplanung
— bewirkt eine Bewußtseinsänderung bei den 

Entscheidungsgremien in der Gemeinde, bei 
den beteiligten Behörden und bei den betroffe
nen Bürgern zu Gunsten des Naturschutzes;

— zeigt, daß man auch gegenüber Natur und 
Landschaft Verantwortung trägt;

— verlangt, die Fortschreibung der Flächennut
zungspläne neu zu überdenken;

— hilft, die Weichen für die zukünftige Gebiets
entwicklung der Kommune mindestens 10—15 
Jahre im voraus zu stellen;

— hilft, zusammen mit dem Flächennutzungsplan 
die Baugebietserweiterung der Gemeinde lang
fristig zu steuern;

— gewährleistet durch eine umfassende Bestands
aufnahme eine gute Übersicht über den Zu
stand von Natur und Landschaft;
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— zeigt die Konflikte zwischen Naturschutz und 
Landschaftspflege und kommunalen Interessen 
auf;

— zeigt die ökologischen Probleme auf;
— hilft, einen positiven Einfluß auf die Gesamt

landschaft auszuüben;
— liefert durch die Darstellung schutzwürdiger 

Gebiete und durch die Beschreibung der Ge
fährdung der bedrohten Flächen gute Argu
mentationshilfen bei Stellungnahmen zu Ein
griffen in die Natur gegen verschiedene Fach
behörden;

— liefert Argumentationshilfen, um die Landwirte 
für die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu interessieren;

— bewirkt, daß sich die Landwirte mit den Pro
blemen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege auseinandersetzen.

6. Landschaftsplanung für die Flurbereinigung

Sowohl aus dem Bayerischen Naturschutzgesetz 
als auch aus dem Flurbereinigungsgesetz ergibt 
sich die Notwendigkeit, rechtzeitig vor Beginn der 
Flurbereinigungsplanung einen Landschaftsplan zu 
erstellen. Nach Art. 3 Abs. 2 und 4 BayNatSchG 
hat die Gemeinde einen Landschaftsplan zu erstel
len, sobald dies aus Gründen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege erforderlich ist — und 
zwar insbesondere für Bereiche, die nachhaltigen 
Landschaftsveränderungen ausgesetzt sind. Nach 
§ 37 Abs. 2 FlurbG hat die Flurbereinigungsbe
hörde — in Bayern der Vorstand der Teilnehmer
gemeinschaft (Art. 2 Abs. 1 AGFlurbG, GVB1 
1977 S. 104) — den Erfordernissen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege Rechnung zu 
tragen. Der Maßstab für diese Erfordernisse ist 
der Landschaftsplan der Gemeinde, der vorhegen 
muß, bevor erste Planungsüberlegungen der Flur
bereinigungsbehörde angestellt werden, die in ei
nem Flurbereinigungsverfahren nach § 4 FlurbG 
immer zu nachhaltigen Landschaftsveränderungen 
führen werden. In Verwaltungsrichtlinien (Gem- 
Bek der Staatsministerien des Inneren, für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten und für Landes
entwicklung und Umweltfragen, »Arbeitsprogram
me der Regierungen und Flurbereinigungsdirektio
nen«, vom 20. 07. 1977, LUMB1 S. 88) ist daher 
festgelegt, daß die Gemeinden schon zwei Jahre 
vor Anordnung einer Flurbereinigung prüfen sol
len, inwieweit Landschafts- und Grünordnungsplä
ne nach Art. 3 Abs. 2 BayNatSchG auszuarbeiten 
sind. Erstellt müssen solche Pläne spätestens bis 
zum Termin nach § 38 FlurbG sein, zu dem die 
Flurbereinigungsdirektion die allgemeinen Grund
sätze für die zweckmäßige Neugestaltung des 
Flurbereinigungsgebietes aufstellt.
In diesem Zusammenhang ist auch auf § 188 
BauGB zu verweisen, wonach die Gemeinde, in 
der eine Flurbereinigung beabsichtigt oder bereits 
angeordnet ist, verpflichtet ist, rechtzeitig Bauleit
pläne aufzustellen, es sei denn, daß sich die Flur
bereinigung auf die bauliche Entwicklung des Ge- 
meindegebiets voraussichtlich nicht auswirkt. BIE
LENBERG (Kommentar zum Bundesbaugesetz, 
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung München) 
geht davon aus, daß in der Regel der Flächennut
zungsplan aufgestellt oder, wenn bereits vorhan
den, ggf. zu ändern sein wird, weü bei der Auf
stellung von Flächennutzungsplänen auch Fragen 
geklärt werden können, die im Hinblick auf die 
städtebauliche Entwicklung der Gemeinde für die 
Flurbereinigimg von Bedeutung sind. Die Aufstel
lung bzw. Änderung von Bebauungsplänen sei 
grundsätzlich für bebaute Teüe des Gemeindege
bietes erforderlich, wenn Ortslagen in die Flurbe

reinigung einbezogen werden. Unbeschadet dieser 
Auffassung wird ein Bebauungsplan immer aufzu
stellen sein, wenn eine Dorfemeuerung geplant ist. 
Werden Bauleitpläne wegen einer Flurbereinigung 
aufgestellt, werden aufgrund der neuen Bestim
mungen in §§ 5 Abs. 2 Nr. 10 sowie 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB in der Regel auch Landschafts- bzw. 
Grünordnungspläne aufzustellen sein. Nach diesen 
Bestimmungen sind in den Bauleitplänen auch 
»Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft« 
darzustellen bzw. festzusetzen. Vielfach werden 
diese Flächen erst über eine Landschaftsplanung 
ermittelt werden müssen.
Auch die Bestimmung nach § 37 Abs. 1 FlurbG, 
daß im Flurbereinigungsverfahren Maßnahmen 
der Dorferneuerung durchgeführt werden können, 
höhlt die umfassende Zuständigkeit der Gemein
de, die örtlichen Angelegenheiten zu ordnen und 
zu verwalten (Art. 1 Abs. 1 GO), nicht aus. Die 
Ausarbeitung eines »Dorferneuerungsplanes« (vgl. 
Berichte aus der Flurbereinigung Nr. 44/82), der 
keinerlei rechtliche Basis hat (ERNST-ZIN- 
KAHN-BIELENBERG »Bundesbaugesetz«, Vor
bemerkungen zu §§ 144 a—144 f, Rdnr. 45), er
übrigt sich, wenn die Gemeinde mittels der Bau
leitplanung die erforderlichen Dorferneuerungs
maßnahmen festsetzt und die Teilnehmergemein
schaft im »Plan über die gemeinschaftlichen und 
öffentlichen Anlagen« (§41  Abs. 1 FlurbG) die 
Maßnahmen darstellt, die sie nach Maßgabe der 
Bauleitpläne realisieren kann. Die Flurbereinigung 
kann bei der Durchführung von Dorferneuerungs
maßnahmen insbesondere dann das geeignete 
Hilfsmittel sein, wenn dafür Bodeneigentum ver
ändert werden muß.

7. Verhältnis Landschaftsplan zu landschaftspfle
gerischem Begleitplan

Die Ziele des Landschaftsplanes über die anzu
strebende landschaftliche Ordnung des Gemeinde
gebietes binden nicht nur die Gemeinde selbst, 
sondern auch alle übrigen am Aufstellungsverfah
ren nach § 4 BauGB beteiligten Träger öffentli
cher Belange (vgl. § 7 BauGB). Da nun nach Art. 
6 b Abs. 4 BayNatSchG ein Planungsträger bei ei
nem Eingriff in Natur und Landschaft, der auf
grund eines nach öffentlichem Recht vorgesehe
nen Fachplanes vorgenommen werden soll, eine 
landschaftspflegerische Planung durchzuführen 
hat, erhebt sich die Frage nach dem Verhältnis 
von Landschaftsplan der Gemeinde zu land
schaftspflegerischem Begleitplan des Planungsträ
gers.
Die Verpflichtung des Planungsträgers, einen 
landschaftspflegerischen Begleitplan zu erstellen, 
ist Ausfluß des Verursacherprinzips. Der Pla
nungsträger selbst soll sich mit den negativen Wir
kungen seines Vorhabens für Natur und Land
schaft auseinandersetzen und die erforderlichen 
Ausgleichs- und/oder Ersatzmaßnahmen entwik- 
keln.
Der landschaftspflegerische Begleitplan soll nach 
Art. 6 b Abs. 4 Satz 1 BayNatSchG die Maßnah
men im einzelnen darstellen, die zum Ausgleich 
des mit der Realisierung eines konkreten Einzel
vorhabens verbundenen Eingriffs in Natur und 
Landschaft erforderlich sind oder die ersatzweise 
die gestörten Funktionen des Naturhaushalts oder 
Werte des Landschaftsbildes im betroffen Land
schaftsraum möglichst gleichartig gewährleisten 
sollen.
Aufgabe der gemeindlichen Landschaftsplanung 
ist es demgegenüber, in einem Bereich, der z. B. 
einer nachhaltigen Landschaftsveränderung ausge
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setzt ist oder in dem Landschaftsschäden zu er
warten sind, insgesamt den vorhandenen Zustand 
von Natur und Landschaft zu erfassen und nach 
den Zielen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege zu bewerten. Die zur Erreichung des 
angestrebten Zustands von Natur und Landschaft 
erforderlichen Maßnahmen werden im Land
schaftsplan als Bestandteil des Flächennutzungs
planes dargestellt und im Grünordnungsplan als 
Bestandteü des Bebauungsplanes und damit für 
jedermann verbindlich festgesetzt.
Die gemeindliche Landschaftsplanung greift daher 
nach Inhalt und Rechtswirkung über die einzelfall
bezogene landschaftspflegerische Begleitplanung 
hinaus. Da der Gemeinde die grundsätzliche Ord
nung der landschaftlichen Entwicklung des Ge
meindegebietes obliegt, kann sie von sich aus je
derzeit mit einem Landschafts- oder Grünord
nungsplan die erforderlichen Darstellungen und 
Festsetzungen für Bereiche, die nachhaltigen 
Landschaftsveränderungen ausgesetzt sind oder in 
jenen Landschaftsschäden zu befürchten sind, 
treffen.
Für die Durchführung eines bestimmten Projekts 
bedeutet dies, daß die Darstellungen des Land
schaftsplans die Planfeststellungsbehörden binden, 
die Festsetzungen des Grünordnungsplanes dage
gen direkt für den Untemehmensträger gelten. Ob 
für die Gemeinde die Notwendigkeit zur Aufstel
lung eines Landschafts- oder Grünordnungsplans 
gegeben ist, wird im wesentlichen davon abhän- 
gen, ob, z. B. aufgrund einer Umweltverträglich
keitsprüfung mit ausreichender Sicherheit davon 
auszugehen ist, daß der Planungsträger vermeid
bare Beeinträchtigungen vollwertig durch die 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege ausgleicht. Setzt in diesem Falle die 
Genehmigungsbehörde den vom Maßnahmeträger 
erstellten landschaftspflegerischen Begleitplan im 
Einvernehmen mit der Gemeinde fest, erübrigt 
sich eine weitere gemeindliche Landschaftspla
nung, es sei denn, die Gemeinde will, ausgelöst 
durch das Vorhaben, nunmehr das betroffene Ge
meindegebiet einer weiteren Entwicklung, z. B. als 
Gewerbegebiet, zuführen. Der Unterschied zwi
schen Landschaftsplan und landschaftspflegeri
schem Begleitplan hegt demnach darin, daß im 
landschaftspflegerischen Begleitplan Maßnahmen 
dargestellt werden, die der Planungsträger selbst 
durchzuführen hat. Der Landschaftsplan der Ge
meinde ist dagegen mehr ein Entwicklungsplan. 
Da auch die Maßnahmen der Flurbereinigung ei
nem Planfeststellungsverfahren unterzogen werden 
(§41  Abs. 3 FlurbG), ist auch der landschafts
pflegerische Begleitplan der Flurbereinigung kein 
»Entwicklungsplan«, sondern ein Maßnahmenplan 
im Sinne von Art. 6 b Abs. 4 BayNatSchG. Des
halb geht auch die Argumentation ins Leere, der 
landschaftspflegerische Begleitplan der Flurberei
nigung enthalte mehr als nur Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen und müsse daher anders heißen.

8. Landschaftspflegerische Begleitplanung der 
Flurbereinigung

8.1 Novellierung des Flurbereinigungsgesetzes

Die Änderung des Flurbereinigungsgesetzes vom
15. 03. 1976 brachte u. a. in § 41 Abs. 1 die Be
stimmung, daß mit dem Wege- und Gewässerplan 
auch ein landschaftspflegerischer Begleitplan auf
zustellen ist. In der Begründung dazu ist nachzule
sen, daß »für die Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege sowie die landschafts
gestaltenden Anlagen künftig ein besonderer Be
gleitplan zum Wege- und Gewässerplan aufgestellt

und mit diesem festgestellt werden soll« (Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Flurbereini
gungsgesetzes, BR-Drs. 589/74).
Auch die Aufgabe der Flurbereinigung wurde in § 
1 FlurbG neu bestimmt. Danach kann »zur Ver
besserung der Produktions- und Arbeitsbedingun
gen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur 
Förderung der allgemeinen Landeskultur und der 
Landesentwicklung ländlicher Grundbesitz durch 
Maßnahmen nach diesem Gesetz neu geordnet 
werden« (Flurbereinigungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. 03. 1976, BGBl I 
S. 546). SEEHUSEN/SCHWEDEN leiten daraus 
ab: »Die Wortwahl Förderung der allgemeinen 
Landeskultur und Landesentwicklung im Gegen
satz zur Verbesserung der Produktions- und Ar
beitsbedingungen in der Land- und Forstwirt
schaft stellt klar, daß die Flurbereinigungsbehörde 
nicht selbständig als überörtliche Trägerin etwa 
der Landes-, Bauleit- oder Landschaftsplanung tä
tig werden darf; ihre Aufgabe ist, durch Boden
ordnung die Durchführung der außerhalb des 
Flurbereinigungsverfahrens abzuwickelnden Pla
nungen zu erleichtern. Die Flurbereinigunsbehör- 
de soll insoweit nur beitragen. Nicht die Landes
entwicklung selbst, sondern ihre Förderung soll 
Gegenstand der Flurbereinigung sein. Das kann 
vornehmlich dadurch geschehen, daß die zu die
sen Planungen benötigten Flächen in Flurbereini
gungsverfahren bereitgestellt werden« (Kommen
tar von August-Wilhelm SEEHUSEN und Tho
mas Claus SCHWEDE »Flurbereinigungsgesetz«,
3. Auflage, Aschendorffs Juristische Handbücher, 
Band 86, S. 2 Nr. 6 c).
Dies wurde auch höchstrichterlich untermauert 
(Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 
Band 71, S. 113).
Eine eigene Planungszuständigkeit der Flurberei
nigungsbehörden in Sachen Naturschutz und 
Landschaftspflege kann auch aus einer anderen 
Bestimmung als der nach § 1 FlurbG nicht abge
leitet werden, wie der Vorsitzende Richter des 
Flurbereinigungssenats am Bayerischen Verwal
tungsgerichtshof, Dr. HOECFTT, unter Hinweis 
auf mehrere Urteile des Bundesverwaltungsge
richts ausführt: »Die durch § 37 FlurbG 1976 
normierte Berücksichtigung der Interessen von 
Naturschutz und Landschaftspflege fällt der Flur
bereinigungsbehörde selbstverständlich als eigen
ständiger Zweck und gesetzliche Aufgabe zu; da
von gehen Bundesverwaltungsgericht und andere 
Autoren zu Recht aus. Doch darf das nicht dahin 
(miß-)verstanden werden, daß somit auch als ge
nerelles Planungsziel der Flurbereinigung güt, Na
turschutz und Landschaftspflege grundsätzlich 
mittels Verbesserungsmaßnahmen selbständig und 
eigenständig zu betreiben, also nicht — z. B. hin
sichtlich Vorhaben anderer Planungsträger — le
diglich zu fördern. Eine solche Betrachtungsweise 
stünde dem klaren Wortlaut des § 1 FlurbG 1976 
entgegen, zumal in § 37 FlurbG eine selbständige 
Grundlage für rechtliche Gestaltungsmaßnahmen 
einhellig nicht gesehen wird« (HOECHT H., 
»Flurbereinigung und Landespflege«, Bayer. Ver
waltungsblätter 1985,S .710).
Die Flurbereinigungsverwaltung entwickelte Über
legungen (Empfehlungen zur Landschaftsplanung 
in der Flurbereinigung Bayerisches Staatsministe
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Oktober 1983), die Flurbereinigungsdirektion sei 
Planungsträger einer Stufe 1 der »Landschaftspla
nung in der Flurbereinigung«. Über den Flurberei
nigungsverband sei die Bearbeitung an geeignete 
Personen zu vergeben. BRANDES (»Landschafts
pflege und Flurbereinigung — Anforderungen aus 
der Sicht des amtlichen Naturschutzes«, Berichte 
aus der Flurbereinigung Nr. 52/1984, S. 193) be
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merkt dazu wohl mit Recht, daß der Flurberei- 
nigungsverband aus flurberemigungsrechtlichen 
Gründen weder als Bearbeiter noch als Auftragge
ber einer Landschaftsplanung in Frage kommt.
Nach § 26 a FlurbG führt der Flurbereinigungs
verband nur Aufgaben durch, die nach § 18 
FlurbG der Teilnehmergemeinschaft obüegen. Er 
finanziert sich aus Beiträgen der ihm angehören
den Teilnehmergemeinschaften (§ 26 b Abs. 2 
FlurbG). Nach § 104 FlurbG trägt die Kosten für 
Aufgaben der Flurbereinigungsdirektion das Land 
und nicht die Teilnehmergemeinschaft. Würde die 
Flurbereirügungsdirektion ihre Aufgaben über den 
Flurbereinigungsverband finanzieren, trüge der 
Bund einen Großteil der Kosten, die das Land 
aufzubringen hat, da der Bund 60% der Zuschüs
se zu den Ausführungskosten (§ 105 FlurbG) bei
steuert.

8.2 Konsequenzen des bayerischen Gesetzge
bers

Nach Art. 3 Abs. 3 des Bayerischen Naturschutz
gesetzes vom 27. 07. 1973 (GVB1 S. 437) waren 
»für Gebiete, die in ein Flurbereinigungsverfahren 
einbezogen werden, im Verfahren Landschaftsplä
ne und Grünordnungspläne als Bestandteile des 
Wege- und Gewässerplans im Sinne des Flurberei
nigungsgesetzes aufzustellen und durchzuführen.« 
Diese Bestimmung wurde mit § 2 des Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Flurbereinigungsgesetzes vom 24. 03. 1977 (GVB1 
S. 101) aufgehoben. Begründet wurde dies damit, 
daß »§ 41 Abs. 1 FlurbG die Flurbereinigungsbe
hörde verpflichtet, einen Wege- und Gewässerplan 
mit landschaftspflegerischem Begleitplan aufzustel
len. Dieser Begleitplan tritt an die Stelle des in 
Art. 3 Abs. 3 BayNatSchG vorgesehenen Land
schafts- oder Grünordnungsplans. Art. 3 Abs. 3 
BayNatSchG ist daher entbehrlich und aufzuhe
ben.« (Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsge
setzes, LT-Drs. 8/3509, S. 10).

8.3 Der landschaftspflegerische Begleitplan 
nach § 41 Abs. 1 FlurbG

Der landschaftspflegerische Begleitplan der Flur
bereinigung ist ein landschaftspflegerischer Be
gleitplan im Sinne des § 8 Abs. 4 Bundesnatur
schutzgesetz (BNatSchG), da die Novelle zum 
Flurbereinigungsgesetz in Kenntnis der Termino
logie der bereits eingebrachten Gesetzentwürfe 
zum BNatSchG (BR-Drs. 311/72, BT-Drs. 
7/3879) ergangen ist. Dies ist auch die Auffassung 
der Bundesregierung: »Der landschaftspflegerische 
Begleitplan ist Teü des nach § 41 Abs. 1 FlurbG 
von der Flurbereinigungsbehörde aufzustellenden 
Wege- und Gewässerplanes Im übrigen folgt 
das Erfordernis der Aufstellungen des landschafts
pflegerischen Begleitplanes den Grundprinzipien 
des Naturschutzrechts (vgl. § 8 Abs. 4
BNatSchG)« (BT-Drs. 10/6053).
Was Inhalt des landschaftspflegerischen Begleit
planes nach § 41 Abs. 1 FlurbG sein kann, führt 
eine gemeinsame Ausarbeitung der Arbeitsge
meinschaft Flurbereinigung und der Länderar- 
beitsgemeinschaft für Naturschutz, Landschafts
pflege und Erholung aus (»Verhältnis der Vor
schriften des Bundesnaturschutzgesetzes und des 
Flurbereinigungsgesetzes zueinander«, Abschnitt 
C 3., GMB11983, S. 541).

9. Hinweise auf Vorschriften und Arbeitshilfen

Nach der Gemeinsamen Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatsministerien für Landesentwick
lung und Umweltfragen über Landschaftsplanung 
und Bauleitplanung vom 18. 12. 1985 (LUMB1 
1986, S. 1) hat die Landschaftsplanung als Be- 
standteü der Bauleitplanung
— »einen Beitrag zur sachgerechten Lösung von 

Konflikten zu liefern, die sich durch die Nut
zung von Natur und Landschaft, z. B. durch 
Siedlung, Verkehr oder Landwirtschaft, erge
ben,

— die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen 
zur Verwirklichung der Ziele des Naturschut
zes und der Landschaftspflege aufzuzeigen.

Die Landschaftsplanung soll unter Beachtung der 
Grundsätze des Naturschutzes und der Land
schaftspflege (s. § 2 des Bundesnaturschutzgeset
zes — BNatSchG — und Art. 1 Abs. 2 Bay
NatSchG) durch eine problemorientierte Be
standsaufnahme von Naturhaushalt und Land
schaftsstruktur und eine ökologische und gestalte
rische Bewertung von Wirkungen und Abhängig
keiten Entscheidungsgrundlagen für die weitere 
Entwicklung des Gemeindegebietes im Rahmen 
der Bauleitplanung erbringen.«
Neben detaillierten Regelungen hierzu in dieser 
Bekanntmachung liegen auch mit dem Materia
lienband Nr. 32 des Bayerischen Staatsministe
riums für Landesentwicklung und Umweltfragen 
Arbeitshilfen für die Integration des Landschafts
planes in den Flächennutzungsplan vor.
Völlig neu gestaltet wurde mit der Dritten Ver
ordnung zur Änderung der Honorarverordnung 
für Architekten und Ingenieure vom 17. 03. 1988 
deren Teü VI »Landschaftsplanerische Leistun
gen« (BGBl I S. 359). Die Honorarordnung regelt 
nicht nur die Honorierung, sie enthält auch sehr 
differenzierte Leistungsbüder u. a. für den Land
schaftsplan, für den Grünordnungsplan und für 
landschaftspflegerische Begleitpläne.
Zu den Kosten für die Erstellung eines Land
schaftsplanes können die Gemeinden Zuschüsse 
aus Haushaltsmitteln des Bayerischen Staatsmini
steriums für Landesentwicklung und Umweltfra
gen erhalten. Maßgeblich hierfür sind die Richt
linien zur Förderung von Landschaftsplänen vom 
03.04.1986 (LUMB1S. 20).

10. Umweltverträglichkeitsstudien

Zum Schluß möchte ich noch kurz auf die Um
weltverträglichkeitsprüfung eingehen.
Das deutsche Naturschutzrecht enthält insbeson
dere mit der Eingriffsregelung bedeutende Ansät
ze nicht nur einer formellen, sondern auch einer 
materiellen Umweltverträglichkeitsprüfung. Zwi
schen Naturschutzrecht und EG-Richtlinie besteht 
über weite Bereiche Zielkonformität. Die Umset
zung der EG-Richtlinie über die »Umweltverträg
lichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten« vom 27. 06. 1985 in deut
sches Recht wird sich im wesentlichen auf Verfah
rensfragen beschränken. Soü die Umweltverträg
lichkeitsprüfung für den Umweltschutz optimal 
wirksam werden, bedarf es auch inhaltlicher Vor
gaben. Die Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure trägt dem mit einem Leistungsbüd für 
eine »Umweltverträglichkeitsstudie« Rechnung. 
Damit wurde eine erste behördüche Vorgabe zur 
konkreten Erfassung und Minimierung der Aus
wirkungen eines Projektes auf die Umwelt erstellt.
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Die Umweltverträglichkeitsstudien erfassen, analy
sieren und bewerten raum- und altemativbezogen 
die Wirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt. 
Sie tragen als Planungsbeitrag zur Entscheidungs
findung in Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit 
bei. Umweltverträglichkeitsstudien werden in Ver
bindung mit raumwirksamen Planungen und Vor
haben von Privaten oder der öffentlichen Hand in 
Auftrag gegeben, z. B. bei Verkehrsbauten, Ge
wässerausbau, Deponien oder Ausgrabungen. Um
weltverträglichkeitsstudien sind somit ein umfas
sender Beitrag des Verursachers von geplanten 
Eingriffen in Natur und Landschaft innerhalb der 
Voruntersuchung, Standortfindung oder Varian

tendiskussion zur Bereitstellung der Informatio
nen, die für die Prüfung der Umweltverträglichkeit 
durch die zuständige Behörde notwendig sind.
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